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A b s c h r i f t 

7as in den lcrtegsverbrecheru.:rteilen Norwegens unerwähmt ·blie"o. 

Durch die deutsche Presse ging Anfangs Jezember 1949 die Nachricht, 
Dänemark und wahrscheinlich auch Norwegen trügen sich mit der Ab-

sicht, in ~ürze die deutschen JiXiegsverbrecher zur weiterenStrafver

bü,Jung nach Deutschland zu überfüh-ren. Di(~ Behörden bej.der Länder 

hätten sich bereits mit britischen und aInerikanischen liegierungs

stellen in 'Verbinüung geeetzt, um die Erlalibnis zur Durchführung 
ihres Vorhabens einzuholeno Bin Sprecher der deutschen ßundesregier

ung, zur Sache befragt, habe jedoch darauf hingewiesen, die Bundes
regierung könne in der Angelegenheit vorerst nichts unternehmen, da 

}(.riegsvel.'brecher fremder Ju.stizhohei t unterliegen 0 Die Bundesregier

iR~gI!iB:~ aber vorschlagen) die Strafen der in Frage kommenden Ge

fangenen, ehe diese nach Del1tl:Jchland gebraoht wU.rden, durch verant
wortliche Gerichte zu überprüfen" Eine solohe übe:J:'prüfung sei in 
DelJ.tschland unmöglioh, da deutsche Behörden keine reohtliohe Hand

habe hätten. die Urteile aufzuheben oder zu mildern" 
Die Stellungnahme des deutschen Regierungssprechers trifft den Kern 

des Problems<> Sie zei gt eindeutig, dal" die deutsche Regieru.!lg Zwei
fel an der recb.tmäljigen Zulässigkei t der Strafen und ihrer Höhe hegt 

Jedenfalls kann der Wunsch nach einer Uberprüfung der gesamten Fälle 

durch verantwortliohe Gerichte nicht anders verstanden werden" Zweck 

der nachfolgenden Ausführungen soll sein, da.rzulegen, wie sehr be

gründet diese Zweifel sind, soweit sie die l~iegsverbrecherprozesse 

in Norwegen angehen" Die Ausführungen sollen dem objektiven Beurtei

leI' ein ungefähres Bild darüber geben, wie es in Norwegen zu den 
harten Strafen gegen Deutsohe wegen Kriegsverbrechens kommen konnte 

und geko~~en istQ 
Bei Prozessen gegen Kriegsverbrecher und wegen uiegsverbrechens 

ist man gemeinhin geneigt, anzunehmen, und wie es auoh ame:rikanische 
britisohen und französischen Praktiken entspricht j da..i die Verfahren 

vor }\lili targerichten st:J.ttfinden 0 In .friegsverbrecherverfahren ist 

ja imrn.er zu entscheiden) 
1" oh ein Verbrechen begangen wu.:rde und 
20 ob das begangene 'Verbrechen in WId.erspru.ch zu den Sitten des 
lfrieges u:nd den tjber2ronunenen Kriegsregeln steht<> '.iVas mit .bIieg und 

~~egsregeln vereinbar oder nicht mehr' verein·bar ist, kann daher nur 
I fachmännisch feststellen, der neben den notvvendigen völkerrechtliche 

Kenntnissen über Erfahrungen des t(:rieges verfügt und nicht nur theo

retisch roi t .iS::riegssi tten vertraut ist, kurz gesagt, nur ein Soldat" 

Nur aus dieser:a. GxtUlde führten die vorgenannten Staaten ihre friegs

verbrecherprozesse vor lWili tärge:richtenQ Umso verwunderlicher ist es 

daw Norwegen diese Prozesse trotz allen Widerspruches der Angeklage6 
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ausschlieJJlich vor Zivil~erichten geführt wllrden und nichii einmal 

Sachverständige für Krieg und Kriegsfragen zugezogen wurdenoNur bei 

Kenntnisj6' dieser ~Catsachen sindi.:i.'berhaupt Ausführungen zu verstehe!.':: 

wie sie in Bergen in einem Urteil gegen den luarinefeldwebel l(arl 

August W a g n e r niedergelegt wurdeno Wagner hatte gelegentlich 

einer Eersonenkontrolle imOezernber 1944 und in Befol&'Ung eines vor. 

hmher militärischer Stelle ergangenen Befehls, bei geringsten An

zeichen von 'Widerstand von der SchulJwaffe Gebrauch zu machen, einer 

:Norweger erschossen~ Dieser war bei der Kontrolle, die auf einem 

.Kustenschiff stnttfand 1 aus dem Schlaf aufgeweckt word.en"Er hatte» 
als er sich nicht ZLtr sofortigen AusvlP,isL~ist!).ng anschickte, Armbe

wegtlxlgen gemacht, die da:l'auf schlioDen lie.."en,da,~ er Wagner die 

vor genaltene J?istole aus der Hand schlagen wollte" Bin norwegi!:-lchex 

Zeuge hat später angege"ben, aal.;! der 3rschowene handgreiflich gewor

den w~;.:r'e, falls er Wagner hätte packen können" Wagner wich aber zu

rÜC1<.: unö .. löste "beim Zm'ückweichen den Schu..~~ Das r'~&Lcinekri<?,gsgel.'icL· 

in Be:cgen untersuchte diese Begebenheit und stellte das Verfahren 
wegen nach-i~Biimr Not'i'lehr ein, 1947 wurde Wagner wegen .l.Criegs

verbrechens 2:1..112 Je.hren Zwangsarbeit vertu'teilt, weil das Gericht 

es als unwahrschei,t:11ich i'anti", daiJ ein normal begabter rdensch sich 

von einem. solchen Befehl in dem Grade habe beeinflussen lassen, 
(la"; er ir di~s~~ It'a~l zu ei!)'3~ so d.rastischer!. ~-,1:itt;el griff u.schoss 

Seine Tat ltÖ,n.ne n.u.r cl.adurch bestimmt worden sein, dalZ> 'aragns"1' sich 

~U:g2x:t da:r'l1ber ge~:rgert habe) weil de:!:" ?'rs~hossene seinen An

ordnungen nicht sCfu"1el1 genug nachk:amQ ,~1as abe!." hAtte ';',~agner in 

eine::n solchel;1 FrLlle tun sollen ? Der erwahnte Schie.';befehl der 

höheren Wehrrne.chtsdienststelle war ergangen J weil kurze Zeit zu

vor bei einex .l:'eraonenkontrolle in Bergen ein Feldwebel der deut

sehen FeIetgendarmerie von einem Zivilisten bei 'Widerstand erscho . .ier: 

',,,orden war 0 Rät ce Vlagner solange zuwarten sollen) bis der körper
lich überlegene N-orweger sic~L ceiner bemächtigte '? Hätte er zu

'lVarten müssen; in einem Gebiet, wo sich nachgewiesenerma,';;en sttLr
_ke:re bew'aff'nete Jsinl:1ejt sn (leI' Yfidersts.ndb8YJ"egang g8sam';181 t hatt sn, 

denen kur!::,s Zeit dE!_rna,ch in ein ::;:ln l:L'Lnterhal t 28 deut s0he Soldat:Hl 

zum U~ofex fielen ? y;robei verwlmdet in i}efane;enschaft Qera.tene 

J'1ocb. durch GenickschUsse l.:l:ag,ebracht vnu:den, vreil ill!;m keine Ge
fang!3ne gebrauchen konntE~ '? (Yer~leiche Buch IiBjörn Vest i ke.mpen 11 

von Kptno Harald Riese) 0 }:ün roili tärischer 3achve:r'ständiger h1:itte 

die .Antwort auf alle diese ]'razen leicht erteilen kÖrL!:leno Sie 

{ wären e.uch wahrscheinlich zugunsten vonVifagner gefa.llen .Ein si vilet 

Gericht kon~te d~3 ~iont. 

::riegsverbrecherprozesse wur0.en i "1. i":r'Jr'.ve.g~m vor den sogenannten 
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Lagman'::lsgaricht e~ f'ttr !,andsvilcssache:n gefun:rt", Di ase 1e:richte wurder.: 
durch besondere Verordnungen aach den deutschen Zusammenbruch sogar 
erst gebildet", Vor den sonst üblichen zivilen Lagmannsgerichten 
u.nter~chieden sie sich einmal dadurch, de.,,, neben den nach der nor
wegischen Gerichtsverfassung vorgeschriebenen 10 Laienbeisitzern 
(Schöffen) nur deren 4 zugezogen waren .. Zum anderen erhielten diese 
La,gmannsgerichte f'ü.r Landsviksachen durch die gleiche Verordnung in 
Landesverrats- und Kriegsverbrecherangelegenheiten die Berechtigung, 
auf ein vielfaches der im Gesetz festgelegten Normalstrafen zu er
kennenoSchlie.r.;llich bekalJlen die Laienbeisitzer die gleichen Rechte 
wie die 3 juristischen Mitglied8x des Gerichtes. Während bei dem 
normalen L8.gm~mnsgericht die Beisitzer nur über die Schuld.frage der 
Angeklagten zu entscheiden ha.t-ten J wurde ihre Stim.rlle bei den Lag
mannsgerichten für Landsvikssachen auch für die Festsetzung der 
Strafhöhe eingeholt, was sonst nur Aufgabe der richterlichen Mit
glieder waro Die Beisitzer wurden also zu echten Laienrichtern,was, 
wie noch gezeigt wird, zu schweren Folgen führteoBei Dissenz der 
einzelnen ~erichtsmitglieder erfolgte die StrafzumesslUlg nach einem 

I Verfahren t das hier nicht näher berührt"ierden braucht. Nur um auf 
Todesstrafe zu erkenr.len, war eine qualifizierte Zweidri ttelmehrhei t 
nötig, a.lso mindestens die Stimmen von ~!i;' in.~samt 7 Gerichts
mi tglieder" Berufungen an das norwegische~_ ~ imrller zulassig waren, 
ende/ten vorwiegend bei einer Beschlu~kammer (Kjreremalsutvalg) und 
kamen~ann nicht mehr zur mündlichen Verhandlungo Die Berufung trug 
im übrigen revisionsartigen Charakter; das Höchstgericht war an die 
Tatbesta.ndsfeststellungen und den Schuldausspruch der Lagmannsgericl
-richte gebunden ... Soweit eine Berufung zur neuerlichen Hauptver
handlung beim Höchstgericht J das in der Besetzung von 6 B.ichtern lud 

entschied, führte,genügte um zu.r Höchststrafe zu :kommen, zunäohst 
die einfache, also 3 zu 2 Mehrheit~ Erst im Juni 1947 wurde inso
fern eine itmderung eingefuhrt, als (las Höchstgericht in allen Fäl
len, wo Antrage amf Todesstrafe gestellt werden sollten, in der Be
setzung von 9 Richtern entschied, für ein Urteil auf Todesstrafe 
wnxde seitdem auch eine .Zweidri t'Gelmehrhei t vorgeschrieben" 
Die Zusammensetzung der Lagrnannsgerichte gäb in sehr vielen Fällen 
Anlass zu sehr schweren Beanstandungeno In niCht wenigen Verfahren 
waren die rechtsiiiÜiib Ii-erichtsmi tglteder aus der Zahl der Rioh
ter bestellt, die wahrend der J3esatzungszei t Sohwierigkei ten mit 
den Deutsohen gehabt hatten", Viele von ihnen waren in deutscher 
Haft.; einige auoh in deutschen Konzet:rationslagern gewesen", Häufig 
kam es vor J da.iJ beamtete Richter Häftlil'lge der Männer gewesen waren, 

tiber die sie jetzt zu Gericht sitzen sollten", Das Gleiche gilt 
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von den Laienrichterno Diese waren wohl ausnahmslos Angehörige der 
norwegischen 'Widerstandsbetilegung gewesen IL'Yld versuchten jetzt vom 

Richterllm aus den Kampf' zu Ende zu führen, den sie früher ille
gal und ohne Erfolg gegen die deutsche Besatzungsmacht geführt hat~E: 

ten" Was das bei gleichem Gewicht jeder Stimme zu bedeuten hatte;, 
braucht nicht besonders betont werden., Es ist daher zu verstehen, 

da,c,j in vielen Befangenhei+.isantrage gestellt wurden .. Nicht zu ver
stehen ist aber, da..;; solche Anträge durchweg abgelehnt wurden., Diese 

}~instellung ist umsomehr erstav.nlich, als an die Objektivität und 
Unparteilichkei t von norwegischer Seite ganz erhe'bliche Anforder

ungen gestellt wurden Q Als Beispiel dafür sei erwahnt J dalj vor der 
ersten Berufungsverhandlung gegen den vom Lagmannsgericht zum Tode 

verurteilten deutschen Sipoangehörigen Hans Heinrich K I i n g e 
das norwegische Höchstgericht eines seineE prominentesten Mitglie
der, den <bekannten Gsloer Völkerrechtler :Professor Andenres von der 

Mi twirkung in J:Criegsverbrecherverfahren in langatmigen Beg-rüudungen 
atlsschlo...;o Professor Ana.enälS hatte sich im Sommer 1945 in einem Gut

achten an den norwegischen Justizminister zur Verf'assungswidrigkeit 
und daher Rechtsungül tigke i t der nach dem Zusamrnenbruch erlassenen 

Gesetzesvorechriften erkannt, nach denen die Kriegsverbrecherver
fahren durohgeführt werd.en sollten" Wenn in einem solchen Fall ein 

Richter, der ü.bri~~'t1s !l1it seinen Ansichten auch bei anderen Höchst
gerichtsrichtern Zusti:trmlung fa.nd, fitr 'befan~en er,klärt wird" blli~ 

weil er in seiner Eigenschaft als Völkerrechtslehrer ein generelles 

Gutac,hten erS1ia'lIte1i8, d ....... nicJ..J..t in d.ie Generallinie passte, umso

mehr hatte man erwarten müssen1 da",. Be:eangenhei tsantrtl.ge auch in 

Fallen stattgegeben werden wurde, wo es sich um eine spezielle Be

fangenhei t handelte" Das geschan a'ber a,ugenscneinlich d.eswegen nJ..utdi: 

um das Vornaben, aucn in rwrwegen DeutsctJ.e als Exiegsver'brecher zu 

verurteilen, niCht in Frage zu stellen" 
l~ach der norwegiSChen Auffassung über dlile E-erichtsverfa~ren gegen 
deutsc116 Kriegsverbrecher waren diese Prozesse eohte I)rozesse be

zügaiJ.ch aller prozessualen Vorans~~tzunge~ Vne der norwegische 

E.iksadvokat gelegentliCh äusserte, wurden die :t?rozesse unter ge

nauer Beachtung der Bestimmungen der norwegischen Straf'pro zessord
nung gefÜhrt", Jeder Angeklagte habe eine Anklageschrift erhalten 

und einen von Anl.ts wegen gestellten Verteidiger" Jedem Angeklagten 
sei das Jiecht der Beweisf'tUlrung zugebilligt gewesen und seitens der 

Gericl1.te seien bei der Beweiswürdigung die scnärf"s1ien l,:la stäbe ein

gelegt worden .. wie es dem tief'verwurzelten norwegischen Hechtsemp-

find0n en"tspreche" :Dle DeutSChen seien genau so behamdelt worden, 

wie die eigenen norwegiSChen I,andsleute<> Letzteres mag im grossen 
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Ganzen stimmenoAbeI ob die rechtliche Behandlung der norwegischen 

Landsleute) die hier gemeint sind, es handelt sich um Landesver

räter und Kollaborateure, einem tiefen norwegischen :Rechtsempfin

den entspricht J mu ... doch sehr bezweifelt werden,,, Ein Teil der nor

wegischen .Presse betont das scnon seit Janren u...nd fordert von 

Zeit au Zeit eine Revision" Auch aus anderen fachkundigen Presse
ausserungen ergeben sioh mitunter Zweifel an der .liichtigkeit der an 

amtlichen Darstellung<> Es sei dieserhalb zitiert, eine Presse
notiz des Osloer Dagbladet vom 27,,2,,1950, wo der Höchstgerichts

advokat Firm R"Schjödt einschlagige Ausführungen recl1tlicher Art 
von der Vorau.ssetzung abhangig macht, da.,j das norwegische H.echts

'bewußtsein im Verlauf der Abrechnung mit Landesverratern und Kol
laborateuren nicnt eine fundamentale .tinderung erfahren habe" Wie 

sieht nun die Wirklichkeit aus? 

In Hechtsstaaten ist es allgemein üblich, das Strafprozessen ein 

polizeiliches Ermi ttlu..l1gsverfahren und, wenn es sich um scnwere 

Anklagen handelt, gerichtlic.l:le Voruntersuchungen vorao.sgehen" 
:Seide Ye:t'fahL'en bezv"ecken bekanntlich, den ob j ekti ven Iratbestand 

80"/J'ei t vor der Hau:9tverb,andlun~:5 zu ldäten, da,.., 8icn in Iler Ver
handlung .tteine ';ihder31\Xüche meiu' ergeben 80l.len anti. das elltsoheid

ende Gerici:n; ohne besondere 8 ch'iI'lierigkei ten menr zur If1 eststell.1Jl1g 
des J':atb('~standes in seinem Urteil kommen i<::armo Im yorberei tenden 

Verft3.nren ist nach unse:cer liechtsauffassung c.laner auch d~ts ZII 

:t\:L:iren, 'vvas im J?ro~;::;ss :::;u (2}.!.1l1.sten des Angeklagten spreohen wLi.rde 0 

:iSachdem in Norwegen die gerichtliche Vor1..:Lntersuchung offenbar un

bekannt ist LUld in J{ainem einzigen Fall eine solche stattgefunden 

hat) ware zu erWB,rten gewesen, da.J die :901izeilichen Vorermi tt

lungen entsprechend ordentlich geführt worden wären" l~.i.an hatte 

annehmen dti..rfen, dai" diet3eschuldigten unbedingt und imrner zur 

Sache vernom~en werden mussten, im Zweifelsfallen den Zeugen ge

genüber zu stellen waren und da~ sie auch ihrerseits Entlastungs

beweise vorbringen konnten., :Es wax nicht der Fall, obwohl das 
polizeiliche Vorve:rf5thren im G·esamtverfahren eine überragende 

Stellung einnahmo 
Auf das Erge·Dnis dieses Vorverfahrens baute sich :l'egelmäDig die 

Anklage a.uf" Die Hallptverhandlung begann imIner mit der Verlesung 
der .m~dage j wovon SiCh ein Exemplar mit einem polizeilichen 

Sohlu.2bericht in Hiinden des Gerichtes befando Sonst besa..J das 
Gericht keinerlei Dnterlagen, da es ausschlie~lich unter dem 

frischen Eindruck der Hauptverhandlung entscheiden sollte .. Da 
sich das noX\vegische Strafprozessverfahren nach dem angelse.ch-

sischen Anklageprinzip abwickelt und der Staatsanwalt im wesent-
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die Verhandlung ftlhrt;, jedenfalls insoweit t als er die Beweis

unterlagen für die von ihm erhobene Anklage zu erbringen hat, ist e: 

ein wesentlicher Bestandteil der Hauptverhandlung nach der Anklage

verlesung die .Prasentation der Angeklagten vor dem Gericht" Bei 

der Präsentation geben die Anklagevertreter in langerem Vortrag 

in personeller Hinsicht Auskunft über den Angeklagten) tiber seinen 

Werdegang und ü'ber seine strafbare Taten" Es wird dabei auch das 

berücksichtigt, zur Charakterisierung, was ur~ittelbar mit der An

klage nichts zu tun hato Bei der nach dem deutischen Zusammenbrl.lCh 

allgemein in .C,;orwegen einsetzenuen liass- und Rachepropaganda gegen 

alles Deutsche konnte es nicht dii%bleiben, da . .! sich solcne Ein

fUhrungserklarungen der Anklagevertreter auch in politischen Ge
dankengangen bewegten" Aoendländischen Rechtsg:rtUldsätzen entspricht 

es auch] da~ amtliche ..t~u .... erungen keine Werturteile 1 BeleidigWlgen 
oder Ehrabschneidungen enthalten, 'bevor nicht ein Urteil gesprochen 

ist., lihmiscne 1 :txc:i* ironisierende und beleidigende Formulierungen 
haben auf jeden Fall zu unterbleiben" Wenn dies alles in den Er

lauterungen der Anklagever"treter unbeacl1tet -olieb 1 so hat das wohl 

nur den Grund, mit der Prasentation in dieser Form gleich die rech~ 

te Atmosphare zu scna:t"fen) in der siel'l die Prozesse abspielen soll

ten und bei dem GeriCht gleicn von Beginn an eine möglichst gro,,,,e 

Antipathie gegen die Angeklagten zu erwecKenoWas an sachlichen 

IVIomente",Erahnung fand, stammt im wesentlicl1.6n aus den pOlizeilichen 
Yorermi ttlu.ngen" Da':' diese nicht objektiv geführt waren und nur 

Tatsachen enthielten)' die die Angekl,:;:.gten belasteten, ist erwahnt" 
~8s soll im Einzelnen näher 'belegt werden.g. Die polizeilict.l.en -lio:rer

mi ttlungen gegen die deutschen ltriegsver'brecher wurden in Norwegen 
von der erst nach dem Zusammenbruch begr-Una.eten so genann'ten .Land

svikpoliti und in unbedeutenderen Fallen, insbesondere auf dem ~m41 

Lande, von den Lensmö..nnern gefü.hrto Letztere entsprechen in etwa. 

den fteatschen Kreispolizeibenördello Zur Landsvikpoliti wurden im 

mai 1945 nur verhäl tnismi:LJig wenige; normal allsgebildete norwegiß' 

sche Beamte der YLXiminalpolizei be ordert" Die Masse dieser poli

~iscnen Polizei bestand aus Ililfspolizembeamten, die zum geringen 

Teile als IJandsflücht~ in Engi.a.nd u.nd Schweden oberflachlieh 

mit dem teChnischen :i.üstzeug eines Polizeibeamten versehen worden 
wa:ren" Vorwiegend XE aber rekrutierte;t.! sie sich aus Angehörigen der 

Widerstandsbewegung die aasse:!' ihrez' politischen Zuverlässigkeit 
:ZR so gut wie gaz' keine Voraussetzungen für ihre neue Tätigkeit 

mi tbrachten" V'or allen Dingen gingen alleil sie nicIlt mit einer 1ei

denscha:ttslosen Objektivi tat ans Werk" So weit bekEmnt, ist nur in 

verschwindenden Ausnahmefällen mi t G~l tanwendung gearbei tat worden 
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Da:t'ür wura.eu jea.ocil a.ie Verne':rJ,mungen auf' andere, nicl1:t sauberer 

WeL"e zustande ge'bracht 0 Dur ch eine langmonatige hungerperiode , 
die die eingesperrten Deutschen an den Rand des körperlichen und 

geistigen Ruins gebracht hatte;, war es möglich y von den mensch
lichen r.Vraks ~ussagen zu bekommen, die im vollen Be si tz der Kör
per- und geisteskrafte niemals gemacht worden wären<:> Für einige 
Butterbrote und sonstiges ausreiChendes Essen war alles an AUS

künften Zll habeno Das war aber noch nicht das Bntscheidende"Bei 
der Laudsvikpoli ti w'urden hf:I.ufig den mit dez' üaterie nicht ver
trauten und die Folgen nicht ahnende:nciDutschen J3eschuldigten Ver

prechru'lgen gemacht) die niemals gemal teu wU:I'den und die man auch 
von vornherein nicht hal'ten wollte Q 3chv!l'ierigkei ten entste.nden 

auch dadurch, da:3 bei den V'ernehmun.gen öfters keine ordentlichEn 
Dolmetscher zU6ezogen waren" Die Yernor.nYrlenen :k:annten von der Lan

dessprache a:ber meist nicht meh:r', als die Vernehmenden Deutsch 
beherrschten" Selbst in den Fällen, in denen sich beide ~ei~~bem 

mühten, sachlich und obje.l.1:tiv zu bleiben, schlichen sich daher 

noch Fehler ein, die den Yernehmungsprotokollen einen anderen, 

manchmal saga!' entgegengesetzten Sinn gaben" Beispielsweise wurde 

dem Oberregie:cungsrat Ur (> \Yeimann" der Leiter der Sipo-Dienst
stelle Bergen war, die Frage vorgelegt, ob er es für möglich hal
te, daß seine Beamten sich nicht an Befehle und 'Weisungen gehalten 
hätten. Weimann erklärte J er balte das nicht fit!::' möglich, bezw. 

er h.a.l te .das für unmöglich" Aus den Gerichtsakten war sp:iter zu 
lesen) er,ha'be gesagt, er halte es nicht für unmöglich und dadurch 

bekam das ganze einen total falschen Sinn" Es konnte nur geschehen, 
weil der Vernehmende kaum Deutsch und Weimann kaum norwegisch 

sprechen und lesen konnte .Besonder~f hervorgehoben gehört'l aber, 
da.ß alle Hilfsbeamten der Landsvikspoli ti in erster Linie/ja auch 

" i 
Patrioten sein wollten und ihren höchsten Ehrgeiz darln setzten, 
von jedem Vernommenen eine möglichst belastende Erklärung zu 

Papier zu bekommen. l~ur so ist es zu verstehen) wenn der Rilfs
polizist Christensen in Bergen gelegentlich einer V'ernehmung äuß
erte, er werde nicht eher ruhen) als bis er den deutschstämmigen 

Dolmetscher Rook unter die Erde gebracht habe. Es ist ihm leider 
gelungen. Nur so ist es zu verstehen, wenn der Polizeibearnte 

Myhren in Drontheim, wo er im ,''Wesentlichen die Ermittlungen führte, 

wiederhol t erklärte, alle Deutschen würden erschossen, wenn er 

da.rüber zu bestimmen h;"tte" Eine Ä.u[~erung dlle der Wohlfartsoffizie:r 
der ersten norwegischen Besatzungsbrigade in Deutschland später 

wiederholte) in dem er sagte nur ein Toter, sei ein guter Deutscher 

Auch bei dem ?olizeibeamten Olufsen in iilosj öen und in Bodö war es 
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nicht anders. Olufseh war vor dem Ifriege wegen Sittliehkeits~er
breehens allS der Polizei entlassen worden, fand wEhrend des Krie
ges Anschluß an die Widerstandbewegung und wurde nach der Kapitu
lation wieder eingestellt" Von ihm Wllrde bekannt, da:3 er Aussagen 
norwegischer Zeugen noch inr:: Anwesenheit deut scher Untersuchungs
häftlinge falsch protokollierte u..Yld unterschreiben ließ. Berich
tigungen lehnte er aboBa sich unter den Zeugen auch norwegische 
Häftlinge befanden, konnte in Erfahrung gebracht werden, da..., Oluf
sen zu falschen Beschuldigungen aufforderte, indem er ekklärte, 
was die Norweger aussagten, spielte keine Rolle, sie sollten die 
Deutschen mll' bela.sten, diese würden ohnehin alle erschosseno 
Fast im WOlltlaut gleich der Polizeibearnte Svenkesen in Oslo der ) 
zu falschen Aussagen auffordert, damit man sich der Deutschen 
entledigen (questere?) könne., 
Die Vernehmungen 'bei den Lensmännern, die ja meist, wenn allch 
nicht einschlägig, alte Beamt~i waren, gestalteten sich demgegen
über nicht so aggresiv. Die Lensmänner hielten sich meist eng an 

den H.ahmen der gesetzlichen Bestim.rn.ungen und versuchten die ihnen 
au:fgegebenen Tatbestände ohne politischer Hintergedanken in den 
Rahmen der Strafbestimmungen zu bringen.,Das 5rgebn~s war, daß sol
che Vernehmungen häufig c,üs unzureichend zur ilckgeschickt wurden 
oder das Nachtragsvernehmungen unmittelbar von der Landssvikspoliti 
nach dem eben erähnten IiLuster vorgenommen wurden", Die neuen Zeugen
aussagen hatten dan,lElden Vorrang und galten als wahr, die frühe
fenAussagen blieben WW88wix ungewertet. Auch ging aus de~ neuen 
Vernehmung,: nur selten hervor, warum der Zeuge früher so und später 
anders ausgesagt hatte" Auf das auf diese Art zus,itandegekommene 
Tatsachenmaterial basierten die Anklägevertreter ihre, die Haupt
verhandlung einleitende Vorträse" Daß die Gerich~smitglieder) ins
besondere~ie Laienrichter, unter dem Eindruck dieses mit viel Pa-, 
thos vorgetragenen Materials die richtige Einstellung zu iIlTern Amt 

und zu den vor ihnen sitzenden Angeklagten bekamen, versteht sich 
daher., Der Eindruck wurde aber noch g~waltiger, im weiteren Ab
lauf der V'erhandlung, als dann der Reihe nach Zeugen für das Vor
gebrachte auftraten und diese, häufig nur unter geschickter Stel
lung von Suggestivfragen,die für die Anklageführung entscheidenden 
Tatbeständen wiederholten., Wo sich wegen der Lämge der verstrich
enen Zeit Zeugen sich nicht mehr auf Einzelheiten entsinnen konn
ten, wurden die Zeugen kurzerhand auf die Richtigkeit ihrer ..Proto
kolle vereidigt Q Wenn Zeugen zur H.auptverhs.Tldlung nicht erschienen 
wti.xen, ',vurden nur ihre polizeilicne.n ].:Jrotokolle f;~r die Bntsehei-

ilung gewertet 0 DasgeschdJ:.1. ",uch, "venn Zangen in der Hu.uptverhandlur 
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etwas Anderes El.ussa.gt6::-:, als frEh.er , selbst df'mn J wenn si.e aus

drücl\:lich betonten, da.3 df'l.S jetzt Erilärte der '''f:;>J~lrh.ei t entspreohe 
und d<:J.s fri.;here 1?:rotokoller1us irgendwelcb.en:h'u.nden r:i01:1t :e10.hr 

aui'TeciJ.t er.balte.tl bleroen könne 0 H",.c:.:fig hie <, es. der verneh'1::ende 
'l?olizeibeamte habe den Zeugen die dam:a.ligen .Aussagen in den r.:und 

gelegt oder das Vorgelesene nab1man nicht er:~du:·t 1 der VGLlehmungs

b0Gimte müsse missverst ::;;;.nden nabeuo J:<;8 spiel ts a11es K6 ins l:~olle!> 

Jed'3 _ ... rt der BeweisfU}1rung war zugelassen and j seier Bewei2 galt alE 

..:..:.18 eI' b):'fWht, BofeL'n er der );l.nl:lage nur dienlich waL' 0 

;'v'e,sE:l1 C1Gr Frage d.es!:3eweism~:<rtes bezw. der 13eweisvt,rU,rdigrm;:; von 

il.ussa3en nO!"'iVegischer Zeu.3eCl sei auf folgendes hi:ngewiese:r:. i;~8.Gh 

dc:::;. ~~usa,m':.leni.)1·ach i:;acht e sich in l\iorwe.;en uberall eine .:ccan:Jthafte 

2sychose 6e1 tend, l1achw6ü;lich in der Okkupationszei't sich :f'atri .... 

otitch zut verhalten ZD. haben. Dieset I~rsc.l:H;;inung wT.rrd€ nicht zu

letzt dadurch ge\f!eCl:tlda_~ fü::.c jec.e Ärneit, sicher aber fvx jede 
Staatsar~bei t, ei~ attest der Landsvikpolizei fiber gute nationale 

1113.1 ttmg gefordert wurde" Wer ein solches i;.ttest nicht erbringen 
konnte, galt als .NS-verdhchtig und hatte möglicherweise selbst 

rni t politischen .t:JachfoJ:'soh1..mgen zu rechnenuills ist daher zu ver
stehen, da13 aus reinem Selbsterhaltungstrieb schon je der l\lOrvveger 

sich ein solohes Attest zu verschaffen versuch~eo Ob das gegebenen

falls auf' Kosten l~S-eingestell tel' norwegischer IvJi 'tbürger ging oder l 

was noch bt::sser war, ob es auf' -,(osten von Deu.tschen ging, spielte 

lA.berhaupt keine B.olle" .r~ur wer diei3 weil~, kann uberhaupt verstehen" 
wie es zu den grauenhafteBten .d.nzeigen gegen Deutsche in l\Iorwegen 

komr.rrsn konnte" i:.:an hätte erwartön können, daß die Gerichte die 
\y cillr he i t der ZeugenGJ.usst:i.gen nachgeprüft hätten, zum mindesten 

das getan nätten. wenn sich die Zeugen selbst in Widersprttche ver
wickelten, oder ihre Aussagen sonstwie den Stempel der Unwethrheit 

b.n Cl.er Stirn trugen" iüchts davon, ""eün ein Zeuge sein :lfantasie
produJrt einmal beeidete, so wa.r das Urteil für den belasteten 

Deutschen somit gesprochen, und wenn er seinen ill::eineid, wie es 
auch häufiger vorkam, in mehreren 'Verhandlungen wiederh(üte, so 

galt foseine Angabe als nooh sicherer. Und der Zeuge hat·te sich 
damit auch gleichzeitig den staatlichenseits ausgesetzten Entgelt 

für ausgestandene Leiden in der Okkupationszeit vB:l'dient" Eine 

Reihe Eeispiele mögen zur drastischen Beleuchtung der Situation 

angeführt werden. 

Im Prozess gegen den lCriminalsekretär Hans Arndt trat in Bergen 
der 18~~hrige Ii:.i ttelschüler Finn ]1 j cerevag als Zeuge auf und er

klä.rte, vom Ge:richtsvorsitzenden wiederholt um laute und deutliche 

Aussprache ersucht, von Arndt in/grÖbster Weise mi~handelt worden 

zu sein" 
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ArndJG bestl'i tt das, um seinerseits wei t er zu behaut)ten, daJj F'<Ere

v!1g, der einer aktiven kommunistischen Sabotageorganisation ange
hörte, die Organisation gegen Schnaps und Zigaretten verraten habe. 
GleichrJllOhl vvurde Fc:ereväg auf sei ne ",,~ussagen vereidigt. Sonstige 

Bew~se lagen nicht vor. Einige Stunden später wLl:rde Arnd1i bekannt, 
F@xevs,g h9.be sich nach seiner Anzeigenerstattung an den bei der 

Lansvlbkpolizei in Bergen als Telefonisten tätigen Mitschüler Olsen 
gewende"l:; und diesen zu über:eeden versucht, gleichfalls Anzeige ge

gen Arndt zu erstatteno Olsen ha'be das abgelehnt, da er Arndt nicht 
einmal kenne, worauf ibm F28reva,g geantvvortet na:be, das spiele ja 

keine Rolle, wenn gegen die Gestapisten nichts vorliege, dann müsse 
man e·ben Anzeigen erfinden. Olsen war fü.r diesen .Plan nicht zu 

haben. :Die neue Kenntnis wurde bei Gericht vorgebracht.Olsen be
stätigte als Zeuge das Vorstehende, ·wurde aber nicnt vereidigt 

und dem Vernehmen nach ~ für seine wahrhei-'esgerne,lje Aussage allS 

Sohule tm.d Stellung ge·jagt" Arndt wu:rde a.uf Grund ]1ji:revl2~g's Aus

sage verurteilt. Im gleichen j:'xozess behauptete der t.iasohinist 

Kjell Pedersen, der i.{urier einer kommunistisohen 8abota.gegruppe 
war, von Arndt) bei der ]1es>tna.hrn.e m.il~h.m deI t worden zu sein .Er 

erinnerte sich an den l.ra.g genau, da es in der Ortschaft Norheim
sund gewesen sei und er Em diesem i.raiSe gerade Löhnung und das Geld 

bei sich gehabt h6tbe. Da. Arnd t mit der Sache nicht das Gerings te zr 
zu tun hatte, li8.[;) er Pedersen zuni:ichstweiterreden, damit er 

vlfeitere EinzeIhe i ten schildern könnte. Nach der' Zeugenaus1lJac;e er
klä,rte Arndt unter Bestreiten eier Aussa.ge, da'.3 er am fraglichen 

~age noch da.zu du.rch den breiten liarciangerfjord getrennt, sich in 
einer anderen Ortschaft befunden habe. i'edersen meinte dann es 

könne auoh ein Tag oder zwei nachher gewesen sein, Y'l8.S ebenfalls 
bestritten wU:l'.'de. Du:r:oh Vorlage eines Botel-G,~',ste·bv..ches konnte 

Arn~lt naclwoJeisen, dal~ er weder arG. ]1estnahme tage, noch die 'Noohe 
darauf auch nu:r theoretisoh die Il]öglichkEi t hat te mit Pedersen 
in :Sertihrung zu lrom:rnen. Vom Ankläger wurde die Aussage dann so 
verbessert, da,:;:) der Zeuge eben 8 bis 10 Tage später' rni1jha.ndel t 

worden sei, 'vvo Arndt allerdings irein Alibi mehr führen kornIte <> 

Arnd t wu:.cde auch für di esen :b"'all verurteilt.. In .Pro zessen in 
:Bergen trat vielfaCh der Pfarrer Rubestad von der Insel :Brem.n~s 

als Zeuge auf .. R. war Aktivist der Widerste.ndsgXQ~a:.-bewegung, 
1942 festgenoID.rnen ü.nd in ein deutsches Konzentrationslager ge

schickt 'worden., B.u·bestad hatte schon in rne}u:eren frühereren J?ro
.zeesen gegen :Jeutsche Unvmhrhei ten geäussert, a.ls er widerum in 

der Hauptverhandlu .. ng gegen den de\....ltschen 12riminal-&.ssistentel1. 

Ludviig Runzheimer, der spc,ter erschoii3enwurde ) auftrat. Im Zeugen-
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Warte:-caum kam er mit mehreren deut sehen Zeusen, darClllter dem Be

richterstattel.', dem er gänzlich fremd war, ins (iespräch I) Ihm wurde 

dabei u"a. vorgehalten so als Zeuge müsse er aber 2;erade als :.efa:r',l.'er 
stets die Wahr~lei t sagen \lild damit 118,IJe er es 'bis; jetzt Yl.icht so :gSl 

gene.u te,n" ilubestB.,(l er.ld.~,>,rte da:cau:f) ::;;6 gen lie:0ecctschen kön-

.me Elan aus , V'laS ill&m w'olle, die sjeien alleieufe 1 tmd sie 

wL:L:.rden daher alle vom Teufel geholt I) Der Jespr!jchsinhal t 'I"lurde 

dem Jericht mit geteilt und \viderum wurde xLubes-ct-::Hl auf seine Aus-

sa,ge ve:r'eidist D.11Ö • .iiunzheir.:ler verurteilt. Die Ausclrüc,Ke 'brachten 

l:L\ibestc'.d übrigens den Beinamen "Ii~lgenpastor" bei Ger'ich'G und .An
rdagebehörde ein" Als Zeuge wurde er in sIJi:~,teren YerfeJ:lren fallen-

gelasseno 
Im irozess gegen den Kriminal;rat WilhelmBsser und den lCriminal

selcretär Anton '}reul in 0810 trat der nox'wegische nLinisterpräsi
deut Gerhardsen in zweifelhaftester Art aufo Ein Fall Gerhardsen 

stand nicht zur Anldage. Gerhardsen erschien a"ber in der Hauptver

handlung, an66blich, weil er de:von in der Zeitung gelesen hatteo 

Gerhardsen w~r 1942 f'estgenornmen worden, vorübergehend in einem 

deutschen J{onzentrationslagersevlesen und seit En .. de 1944 bis zur 

Kapi tulation im HEi,ftlingslager 1rini 0 Als rünisterprg.sident "'!lude) 

ohne dai~ er Anzeige erstattet hatte} sein "Fall \I mit verhandel t, 

allerdings nicht in der Form, da:3 Rechtsanklage erhoben wurde. 

Jerhardsen erl<:lärte Llnter Eid, von Esser und Ctreul mit einer Hunde
pei tsche l..'L."1d einem liohrstocl;: geschlagen worden zu sein Q }1r kön,::1e 

sich an die beiden als Tic:ter deswegen besonders erinnern, weil die 
Ja f;>handlung in l~ssers Dienstzim.r:'.er erfolgt sei lLl1d sich draussen 

an der Tttr' eir'. Schild mit der Aufschrift lt.lU'iminalrat Esser It 'be
funden ha"be" Die Aussa(~e war falsch, da Esser 1942 noch nicht Kri

minalrat Viar und in l'Jo:cwegen ebensoweni3 wie anderswo die Dienst
zirrurler der einzelnen Polizeibeamten namentlich gekennzeichnet 

waren 0 Gerilardsens Aussage wt.ude als ausdriJ.cklich strafverschär;(
fend im U:r>teil gewertet. 
Im Prozess gegen den ,;::riminalsekretär \;'{al ter G .. emmecke, der selbst 

keinen J:;!oX'weger miJßhandelt hatte, vorn Lagrnannsgericht Drontheirn. 

aber für schuldig 'befunden wurde) seine Dienstal..lfsichtspflicht 

verletzt zu haben, bezw. Unte:r'gebene zu I:ißhandlungen beordert zu 

haben, gxündete das Gericht seinen Strafausspruch von 15 Jahren 

Zwangsal"bei t allsschliehJlich si.lf die Aussagen von 2 deutschen Zeu

gen, die die ~üBhandlungen durchgefu.:r:rt hatten, aber selbst nicht 

der Strafverfolgung ausgesetzt iHur d er.. , eben wegen ihrex nur be

lastenden Aussa,;;eno Ihre Angaben waren so plump, daß das Gericht 

schon selbEr~ Zweifel an der Ricr.tigkett ihrer AU.ss8geu h~tte haben 
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miissen. Sie :Qt§tUschossen insofern weit lfber das Ziel hinaus, als 

sie zusätzlich zu ihren Anga.ben in de,! Hauptverhand.lung noch währ

end deren Dauer in eL nem Schreiben an der.!. .t.illkläger Gemrnecke eines 

Totschlages bezichtigtten. Sie behaupteten näml~ch, er habe den für 

die deutsche I)olizei in Drontheim tätigen norwegischen Nachrichten

agenten Syvertsen umgebracht und die Leiche ins Keer versenkt<> Ob

wohl nicht zur Anklage stehend, wurde der Fall in der Hauptver

handlun.g mitbesprocheno Gernmecke bestritt, daß die LIitteilung irg

endwelchen Wahrheitsgehalt besitze, und suchte die iSenerelle Un

glaubwvxdigkeit seiner Belastungszeugen nachzuweisen<> Gleichwohl 
·baute sich sein Urteil ausdrücklich nur auf die Anga:ben der beiden 

Zeugen auf" Syvertsen wurde Enä.e 1948 als Flüchtling in Deutsch

land festgenomrnen, nach Norwegen liberftLhrt und kürzlich vom Lag

mannsgericht Drontheim wegen seiner Agentenbetätigung bestraft 9 

Das Lagmannsge:richt hi81 t es aber ni-eht für notwendig, ün Wege der 

1Niederholt beantri~en WiederaufnahnLe das LligenGe'bi§.ude um. Gell1'11.ecke 

zu beseitigen. Beim Lagruannsgericht :Bergen vmrde in der Hru:.ptver

handlung ge6en dem. liriminalsekretä:r' 'ililhelmEisenacher die poli

zeiliche Aussage (lex Zeugin Augusta Vennevold ZUll.l Gegenstand der 
Hauptverhandlung gemacht und ft'iX beweiskri:;i.f-'Gig genug befunden.Die 

Zeugin selbst war .i.aanl>:heitshalber nicht erschienen. j,je:r.xere 1ionate 

später hat d.ie Zeugin bei der Landsvikpolizei eine schriftliche 

Erklärung dahin abgegeben, daß sie von Bisenaoher nicht in der 

Form mißhandelt "vor den sei, wie das ürteil es festgehalten habe <> 

Eisemacher habe ihr zwar eine Oh:rf'eige gegeben J sie im tl.brigen 

a'ber abständig behandelt. Eisenacher ist in diesem ]'21.11 noch hellte 

daf-Jr bestraft, er habe die Zeugin so mi.f3handelt, da~3 sie noch 

mehrere Jahre lang an den Folgen zu leiden habe. 

Im -v"erfahren vor dem Lagmannsgerich.t l':iosjöen war der r2riminalsek

retär IJudwig Z i r k: u. aQ ange..lr:lagt, im August 1944 rllssisohe 

iCriegsgefangene ge,schlagen zu habeno Einer von diesen habe gerade 

eine Blinddarr.::operation hin.ter sich gehabt und sei an den Folgen 
d6:r l.Iißhandl1.ll1g kurz darauf gestorben. Der einzige norwegische 

Zeuge, der hierfti.r au:ft:r:at, erklärte bei Ciericht, er wisse das 

nich"G aus eic:;ener~ellntnis, sondern ha:be den Sachverha.lt bei der 

Landsvil-;:polizei e:;ehört. Zi:rk wurde mangels Ee'.veises von diesem 

Pun.l.d fl.'eigesprochen. Der ]'al1 zeigt eindeutig, a.uf welche Weise 

Anklagepcmicte zustande icameno Im gleichen .t"rozess sl,..)iel te auch. die 

Mi8handlung des .r~orwegers Laxs ], e 1 t e n eine Holle, der im Yer

lauf seiner Verneh:::n.ung von Zlbr~[ wegen LUgen eine Ohrfeige erhalten 

hatte. Da.ß Ohrfe~gen von den Lab"'.!11.9I.!.nsge:.,:ichtcm als Schw6I'e körper-

liche I\LißhandlWl~~11 ange sehen v>lu.rden) is'!; grunds.::,;tzlich nioht 
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festzustelien" Im G ... ~enteil" In einzelnen 'Verfahren wurde ausdrück

lich fest gestellt, daß eine oder mehrere Oflrfeigen gegen Angehörige 

der '.Viderstandsbewegung, die sich durch Unwahrneiten aus einer Sache 
retten wollten, die nach deut; schem Gese·~z lm mit sCi1wersten Strafen 

belegt seien» nicht als Kriegsverbrechen angesehen werden könntEn Q 

Im Fall V~l ten wollte das La t.;,manns3erich t in I\Cosj öe:.1. aber unuedingt, 

und zwar sogar ind er Form der Schweren Körperlerletzung" Es schrieb 
'-'" 

daher kurzerhand in das Urteil) daß de;, Schlag Vel ten einen bedeut-

enden Schmerz zugefügt habe, liaswÜi7'a~~rzeuge auftretende Velten, 
noch ein Sa.chverstUndiger erk12,rt hatte" 

DaJ in ai~ einem Protzess als Beweis auf Ausführungen eines poli
tischen 2ropggandabuches der Nachktiegszeit verwiesen wird, noch ~ 

dazu in eL nem Verfahren, wo es uru Leben und Tod geht, muii1 auf den 

ohjektiven :Beu:cteiler auch eigenartig wi:r1ten" Es geschah aber so 

in einem .Prozess gegen einige Bedienstete,:t' des deutschen Häftlinge
lagers Grini bei Oslo, daß von Seiten der Norweger einen::. deCl.tschen 

Konzentrationslager mit allen seinen üblen Begeleiterscheinungen 
gleich gestellt wurde., Ein objektiv Urteilendes Gericht kann auch 

den :Nachweis für ein6 begangene Straftat nicht nur vom Hören- Sa.8en 

als erbracht ansehen und das in seinern Urteil festlegen. Obwohl 
nicht ein einziger .Augenzeuge ±'ür die H.ichtigkei t des Tatbestandes 

auftreten kOll...l1te, wurd.e aber der Ange stell te Hans Roth in Drontheim 
für Mißhandlungen verurteilt, die sich "glaublich im Jahre 1942 im 
H~ftlingsla6er Falstad bei Drontheim zugetragen haben solleno 
]11s sind hier eine .l:1eihe von Einzel"beispielen aufgeführt wO:t'den, die 

aber die Situation schlagartig 'beleuchten, wie A.nklagepunkte und 

Zeugenaussagen zllstandegekormnen sind. Da im Strafverfahren neben den:, 

Zeugenbeweis auch der Be'Neis durch Sachverstündigen-Gutachten einen 

hervorragenden .,J?latz einnimt, mu:3 auch zur Frage der Sachverste,ndigen 

einiges ,;esagt werdeno:'1s ist ein3angs schon betont worden, dai3 mili

tärische SaBhverätändige übe:l:'haupt niemals zUl~ezogen v\Turden. Da in 
den ?Yle isten Verfahren aber schwere und schwerste :':CörperverletzUl16en 

m.i t lang\j;Jieri6en J~olgan Cl.!'2.d l:otschlaJsde 1i1):"[;e zur Anklage standen, 
h8.tte man erv'lartenn können, d8':;~ vvenigstens irIiI':i.er ä:r·z·tlic Sachver

stb,ndi zu lio.te 6e,izo,sen v,'c"ren 0 Das is t aber nur in den \venibsten 
jj1s,llen geso}:.:.er.l.en, ir.;. a(;;rl polizeiliohenfo:re:.r'.c:.i ttlL1:ngen fast nie, Dah) 

l,etzte:res untex'olie"oen ist, dU.rfte in der Hauptss,che dara.uf zurL.ck
zuflXhren sein, dal;5 die mit der I~rrili ttlung beau.ftr&:sten Personen, die 

gesetzlichen fatbestt~nde worunter die jeweillh.gen lN:Ule zu subsurr:liLerer: 
waren, nicht kannten 0 Each.dem die angelllich so sohwer mL..shandel"t en 

2ersonen von nachh1:i.l tigen Schaden zur Zeit da:!' polizeilichen :Sinver-

nahne niohts r:lexkten 1J..rJ .. d von serost da~1er nic}.Üi s an ,gaben , Kamen diese. 
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1 • ) A r n d t 
2. ) A r s t a d 
3. ) A u e r 
4. ) Bergmann 

5.) B i e b e r 
6. ) D e n z e r 
7. ) DieJ;old 
8. ) D i r r a n 
g. ) D 0 0 s e 

10. ) D r ci c 11 

11.) D u d e c k 

12.) E s s e r 
J.) Fischbach 

14. ) G a m a u f 
15. ) Gemmecke 
16.) G r e u 1 

17. ) G u t k n .:; 

" 
18. ) Heilrr,ann 
19.) H i r t 
20. ) K e .L l. e r 
21 • ) K e r n e r 
22.) K 1 C t z e 

23.) K 1. Ö t z e 
. ) Kl ugh,;"rd t 

25.) K n Ö s s e 
26.) KbEo 't; 1nger 
,.....,..,.) K 0 h ..L e r 
2'':.; ) '-", . K r a u s 
29. ) K r a u '" >.., 

30. ) K Lt p e r 
31.) L a p p e 
32. ) Ei::;enacher 

33.) Erland~ien 
34. ) Lennertz 
35.) 11 e y e r 
36.) M 0 r i 0 

37.) Nickerl 

30. ) p a e t 0 w 

t 

k 

c 

r 
r 

1. 

N a m e n s 1 ist e --------------------------------

Johann 
Lar8 

Gustav 
Kär1 

LudNig 
Ju1ius 
Mathias 

fNJAA,'t: 

Erwin 
Wal tel' 
Waldemar 
Wilhelm 
Hans 
Louis 
Walter 
Toni 

h t 
Willi 
Rob0rt 
Hans 
~u::l.olf 

Hans 
Helmut 
Karl 
Otto 
! ~, .. • 
I\~..L..L~ 

7ritz 
J 0::' 9i~ 

Ric;-;ard 
Nalter 
Fritz 
'N i..u. i 
AlfreJ. 
Hubert 
F. Wilh. 
Erwin 
Ernst 

'/\ i..d.y 

463 Bochum, Henningfeldstr. 10 
Osle, Norwegen, Hegdeh~ugsvn. 32 
8731 Lauter Nr. 9 / bei Bad Kissingen 
Puchb~rg a.Schneebcrg, Anton-Prokschg.13, 

Nieder~sterreich 

89 Augsburg, Seitzstr. 8/11. 
671 Frankenthal/Pfa.Lz, Eisenbahnstr. 18 
8902 Göggingenb. Augsburg, Schwabenweg 3 
Linz/Donau, Grillmayerstr. 17, österreich 
23 Kiel, Harmsstr. 77 
Deisenham/Post WOlfsegg, Österreich 
62 Wiesbadan, Thaerstr. 3 
5 Kt..Ln-l, Postfach 563 
8672 Se~b/Oberfranken, Rcntgenstr. 1 
KUfstein, Bozenerp1Btz 3, Österreich 
4 DUsseldorf, Kö~nerstr.43 
Linz-Urfahg, Leisenhofstr. 6 , Österreich 
Zementwerk Gurtenau, Grödig-Sa1zburg/Österre=-
61 Darmstadt, Im Hurras 2 
407 Rheydt/Rbeinland, Gracht 54 
6 Frankfurt/M., Bockenheimerlandstr. 81 
6909 Ma~schenberg b. Heide~berg, Schulstr. 3) 
28 Bremen-Horn, Im Deichkamp 3C 
53 Bonn, Lothdrstr. 117 
89 Augsburg, Burgfriedenstr. 17 
St. Johunn/PongiJ.u, Salzburg/Österreich 
Dorf~b3tein, Land S~lzburg, Östarreich 
VOlln'3fls tr'u uß/Ob .rpflz, Kond i tore i-C::.:.fe 
8905 .\l=;ring b. Augsburg, W.-Busch-Str. 10 
24 LUbek, Dornestr. 61c 
32 Hildesheim, SteinbergstL'. 1'05 

4 D~sseluorf, Fischerstr. 1-3 
563 Remscheid, Geibe.Lstr. 12 
2 Hamburg, Schr~derstro 47 
51C1 Ric~~terich b. Aac!~en, St.Martinstr. 5 
45 Osna brl..ck, Bosemann;:;) tr. 14 
6751 TriYJst&ot b. Kaiserslautern, Gend.Poot. 
6391 Thu,rmannsbc..:ng/Krs Grafenau, Niederbay~rL 
, . /:1, (-,.., ,,-1. ' ! , ' 
c:. H&:r.curg, Ne .... Me-e-t-r·'i:"""?1~9 .:p~.u.uV"/-'i .;,~ 
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39. ) P 0 h 1 

40. ) R e i n d 1 

41.) R i e d e 1 

42. ) R i t t e r 
43. ) Roth 

44. ) R u t h k e 

45.) Rutschmann 

46. ) S e u f e r t 
47. ) Svenson 
48.) Syversen . 
9. ) Scn~;:dlich 

50. ) Schamper 

51.) Schi.i.J..ing 
t:;2. ) Schmidt 

::>3.) SchoJmann 

54. ) Schweiger 

55.) W a g n e r 
56. ) Wedamann 

57.) Weii/Jmann Dr. 

58. ) W e i s s 

59. ) W iJ..J.. führ 
60. ) Wimmer 

61. ) W 0 1 t e r 
62. ) Z e i d 1 e r 
63. ) Z i r k 

- 2 -

Richard 
Georg 
Max 

Felix 

Hans 
Hans 
AJ..frad 

Josef 
Walter 

Arne 
8iegfried 
Sepp 
Otto 
Adam 
Sepp 
Sepp 
WiJ..heJ..m 
Schorsch 
Ernst 
Otto 
Heinrich 
Sepp 

Karl 
Alfred 
Ludwig 

-:! ~'1: I , m iJ--l..l ... '-<-( ';"0 

7121 LtcA~~u;Krs Ludwigsburg, Bietigheimerstr 

b51 Fürth/Bayern, Pfeiferstr. 15 
66 Saarbrücken, Beethovenstr. 31 
75 Karl.sruhe, liachtigaL.enweg 2 
867 Hof/Saale, Dr. Enders-Str. 14 
23 Kiel, Schauenburgerstr. 33 
7505 Ettlin::ßn/Baden, Steigenhohlstr. 37 
53 Bonn (~ber Zirk Ludwig zu erreichen) 
7051 Gross-Heppach Krs Waiblingen 
24 LUbek, Fackenburg~rallee 50 

5b91 Rtnsahl/~estfalen, Herdeper Feld 10 
8 M~nchen-19, GoteJ..indenstr. 3 
7 Stuttgart-Zuffenhausen, Ha~Qenrain 99 

5657 Haan/RhId, b. DUsseldorf, Beethovenstr.1 
Rosenau em Son..."ltagsberg, Niederösterreich 
8069 GeisenfeJ..d/Obb., Porleitnerstr. 8 

532 Bad GOdesberg, Mittelstr. 28 
28 Bremen, Neckarstr. 22 
645 Hanau, JU'iRä 3 t: • :z.;5" /rd.f olL/- ;J-ue -1-'/ 

3321 Gustedt Nr. 85, U. Sa~zgitter-Ringel.hei;. 

3011 G.Leidin.en über Ha/lUover 

8251 La.ngenloh/Post Buchbach 
28 Bremen, Regensburgerstr. 58 

33 Braunschweig, Schloßstr. 1 

532 Bad Gouesberg/Meh1em, Auf der Nesselburg 
68 

Von foigenden Kam~raden feh~en die A~scnriften! 

oDerlCin 
2.) BO.l.10iJuf 
3.) BÖ.L~ing 
4.) Lauer 
5.) Lieberum 

%6.) Ku.ntze 
7.) MeIler 
ö.) fie.hder 
9 ) Roth 

10:) Schlegel 
11 .) Sörensen 
1
1 
~ '.) Schwe ier 
:: ) Wagner 

Erns t (K l'anke UC"d U2 6. i1t'."e;:; 1,; e.L~ te r) 
Nl ... , nene n 

Pata 
Peter Franz 
Georg Harnburg (Kripo) 
halter 
Werner Hamburg (Kripo) 
Hans Hermann tfJ 
Flans 
Karl 
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